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Wanderung Münsterland 
 

Sonntag, 19. September 2010 
 

Leitung: Lothar Pohlmann 

 
Im September wandern wir in der Heimat der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff im 
Münsterland. Wenn auch die Westfalen als bedächtig gelten – die Erdgeschichte des 

Münsterlandes war durchaus dramatisch und die politische Geschichte ebenso. 
Hauptanziehungspunkt dieser Region sind die Burgen und Wasserschlösser. Wir werden die 
Spuren der großen deutschen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff auf unserer Wanderung 

verfolgen und dabei Ihr Elternhaus Schloß Hülshoff sowie ihren Ruhesitz Rüschhaus besichtigen. 
 

 
 07.00 Uhr - Goldbergplatz / Bremen-Lesum 
 07.30 Uhr - Abfahrt ZOB Bremen / Parkplatz Breitenweg/Cinemaxx 
10.00 - 12.00 Uhr - Wanderung von Havixbeck zum Schloß Hülshoff  (8 km) 
12.00 - 14.00 Uhr - Mittagspause – Verpflegung aus dem Rucksack und  
     Besichtigung der Schloßanlage   

14.00 - 15.00 Uhr - Wanderung zum Rüschhaus (4 km) 
15.00 -16.00 Uhr - Kaffeetrinken im Gasthaus 
16.00 -16.30 Uhr - Besichtigung des Rüschhauses 
 16.30 Uhr - Rückfahrt  nach Bremen 
ca. 19.00  Uhr - Ankunft in Bremen 
 
 
Kosten: Organisation, Busfahrt und Eintrittsgelder  
 für Mitglieder  €  34,-- 
 für Nichtmitglieder  €  39 ,-- 
 
Anmeldung: Bitte tragt Euch zuerst in die Teilnehmerliste ein und überweist dann bis zum  
 03.09.2010 den jeweiligen Betrag mit dem Kennwort „Münsterland“ 
 auf das Konto des Landesbetriebssportverbandes Bremen Nr. 1 000 044 00  
 bei der Bremer Bank (BLZ 290 800 10). 
 
Hinweise: Bei der Anmeldung werden Mitglieder der Wandergruppe bevorzugt 
 berücksichtigt.  
 Anmeldungen im Auftrag einer anderen Person sind nicht möglich. 
 Sollten sich nicht genügend Wanderer für einen Termin anmelden,  
 wird dieser Wandertermin ersatzlos gestrichen. 
 
 Eine Absage innerhalb der letzten Woche vor der Veranstaltung  
 verpflichtet zur Zahlung der Kosten. 


